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Landkreis Göttingen Göttingen, 14.11.2014 
39 22 00/16 b 
 

Festsetzung der Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung außerhalb öffentlicher 
Schlachthöfe im Landkreis Göttingen mit Wirkung vom 01.01.2015 

 

Nach Maßgabe der Gebührenordnung für die Veterinärverwaltung (GOVet)1 werden für die Schlachttier- 
und Fleischuntersuchung außerhalb öffentlicher Schlachthöfe im Landkreis und der Stadt Göttingen ab 
01.01.2015 die Gebühren und Auslagen wie folgt festgesetzt: 
 

GEBÜHREN EUR 

1. 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung (§ 1 Abs. 1 FlHG) je Tier bei 

 

1.1 Ausgewachsenen Rindern   

 gewerblich 21,70 

 bei Hausschlachtungen zuzüglich Hausschlachtegebühr 9,50 

1.1.1 Sofern nach der Schlachtung eine Untersuchung nach § 1 der BSE-
Untersuchungsverordnung eingeleitet wird (im Verdachtsfall) 

ggf. 

1.2 Jungrindern (Alter bis 1 Jahr)   

 gewerblich 17,00 

 bei Hausschlachtungen zuzüglich Hausschlachtegebühr 9,50 

1.3 Einhufern  

 gewerblich 23,00 

 zuzüglich für die Trichinenuntersuchung (Laboruntersuchung) 9,00 

 bei Hausschlachtungen zuzüglich Hausschlachtegebühr 9,50 

1.4 Schweinen (Hausschweine)   

 je Tier 13,70 

 zuzüglich für die Trichinenuntersuchung (Laboruntersuchung) 
-gewerblich oder 
-bei Hausschlachtungen 

 
5,30 
7,00 

 bei Hausschlachtungen zuzüglich Hausschlachtegebühr  9,50 

1.5 Wildschweinen und anderen der Untersuchung auf Trichinen unterworfenen 
Tieren (z.B. Dachse, Sumpfbiber) 

 

 weniger als 25 kg  6,00 

 25 kg oder mehr 11,00 

1.6 Sonstigen Kleintieren 
(Schafe, Ziegen, Lämmer, Zickel) 

 

 Unabhängig vom Schlachtgewicht  7,50 

 bei Hausschlachtungen zuzüglich Hausschlachtegebühr -entfällt ab dem 2. Tier  9,50 

1.7 Hauskaninchen 1,20 

1.8 Haarwild 13,50 
 

                                                           
1 GOVeT vom 22.03.1995 (Nds. GVBl. Nr. 7/95 S. 63) i. d. F. vom 20.07.2012 (Nds. GVBl. S. 285) 
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bei Hausschlachtungen zuzüglich Hausschlachtegebühr  9,50 

1.9 Sofern nach der Schlachtung zur Erkennung krankhafter Veränderungen 
weitergehende Untersuchungen durchgeführt werden oder eine 
bakteriologische Fleischuntersuchung eingeleitet wird, ist ein zusätzlicher 
Gebührenanteil zu erheben (gilt für alle Tierarten) 

13,00 

1.10. Für die Untersuchung von Schlachttieren und die Fleischuntersuchung auf 
Verlangen außerhalb der festgesetzten Untersuchungszeiten werden 
Gebühren nach der GOVet § 1 Abs. 1 bis 7 i.V. Anlage I Abschnitt IX. C nach 
Zeitaufwand erhoben  

 

 
AUSLAGEN 

 

2. Jeweils dem Landkreis Göttingen in Rechnung gestellte 
Institutsuntersuchungsgebühren 

 

2.1 TSE-Untersuchungsgebühren  
(entsprechend der jeweils gültigen Institutsuntersuchungskosten) 

ggf. 

2.2 Untersuchungsgebühren für Rückstandsuntersuchungen und bakteriologische 
Untersuchungen (entsprechend der jeweils gültigen Institutsuntersuchungs-
kosten) 

ggf. 

 
 
AUFHEBUNG 
Die Festsetzung der Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Landkreis Göttingen 
(außer Stadt Göttingen) vom 01.01.2014 tritt mit Ablauf des 31.12.2014 außer Kraft. 
 
 
Der Landrat 
In Vertretung 
 
Gez. Wemheuer 
 
Wemheuer  
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Die Haushaltssatzung für die Stadt Dransfeld liegt in der Zeit vom 24.11.2014 bis einschließlich 
04.12.2014 bei der Stadt Dransfeld, Kirchplatz 1, 37127 Dransfeld zur Einsichtnahme aus. 
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